
Das Land
Steiermark

Kostenübernahme für die Unterbringung im Pflegeheim gem. § 13 SHG

F Unterschriebene Abtretungserklärung
F Unterschriebene datenschutzrechtliche Erklärung
F Aktueller Pensions- und Pflegegeldnachweis
D Nachweise über allfiillige sonstige Einkünfte §ermietungA/erpachttng etc.)
F Kontoauszüge der letzten 12 Monate (Depotgeld etc.)
F ev. Unterhaltsvereinbarungen
) ev. Vollmacht (im Vertreflrrgsfall), Bestellungsbeschluss (im Falle einer

Erwachsenenvertretung)
F ev. Pensionsnachweis des Ehegatten/der Ehegattin (im Falle einer aufrechten Ehe)

Achtung: Sowohl der Antrag als auch die Abtretungserklärung bzv,r. die
Out"r,..lrrt raeirtliche-Erk läiung sind stäts von d'er pflegebedürftigen Peison selbst zu
unterzeichnen! Nur im Falle einer aufteohten Erwachsenenvertretung darf der/die zuständige
Vertreter/in die oben genannten Formulare rmterzeichnen. Ansonsten ist der Antrag als

unwirksam zu betrachten und entfaltet keine Rechtswirkungen.

Wichtiee X'risten:

F Monatsfrist ab Heimeintritt: Der Antrag ist unverzüglich zu stellen. Die
Leistungszuerkennung kann unsererseits nur einen Monat dckwirkend erfolgen.

F Fortsetzungsantrag: Sofem ein Heimbewohner/eine Heimbewohnerin vor
bescheidmäßiger Erledigung verstirbt, hat das Pflegeheim innerhalb von 3 Monaten
nach dem Tod einen Fortsetzungsantrag zu stellen.

!LO

a9
öo

l5
H!I
{q
öE
Fo

?d
ßä
Pg
sÄ
go

. c4
ö€iq.
4o

§;
!,, :,

sä'


